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Liebe Kolleginnen 
und Kollegen, 
der Ärger und Frust in der Finanzverwaltung hat
einen neuen Höhepunkt erreicht. Die Arbeitsbe-
lastung wächst ständig – neue Planstellen gibt
es aber nicht.  Im Gegenteil: Alle Finanzminister
besetzen freie Dienstposten nicht wieder und
streichen in größerem Umfang bisherige Plan-
stellen. Dies ist in der heutigen Zeit unverant-
wortlich. In Zeiten knapper Kassen muss die Ein-
nahmeverwaltung gestärkt und nicht
geschwächt werden. Alle Finanzminister bekla-
gen, dass die Steuereinnahmen hinter den
Erwartungen zurückbleiben. Dabei sind sie mit
ihrer falschen Personalpolitik ursächlich verant-
wortlich für die leeren Kassen.

Bundesfinanzminister Eichel wundert sich, dass
die Zahlungseingänge aus der Steueramnestie
im ersten viertel Jahr nur spärlich ausfielen. Uns
wundert das nicht. Es war vorhersehbar, dass
ohne Erhöhung des Verfolgungsdrucks nur
wenige Bürger dieses „Geschenk“ des Staates
annehmen. Das Ergebnis sähe anders aus, wenn
der Bundesrat mit seiner Mehrheit nicht die
Streichung des   § 30 a Abgabenordnung verhin-
dert hätte. Die Rückflüsse und Einnahmen
wären höher, wenn die Länderfinanzminister
mehr Prüfer und Fahnder eingesetzt oder
zumindest angekündigt hätten. 

Durch falsche Entscheidungen der Politik wird
die Steuerverwaltung immer mehr geschwächt.
Die dadurch entstehenden Lücken werden gna-
denlos ausgenutzt. An den schwachen Steuer-
einnahmen ist dies ablesbar. Die Finanzminister
sitzen vor leeren Kassen und müssen deshalb
sparen. Sie sparen auf dem Rücken der Beschäf-
tigten und frustrieren damit ihre wertvollsten
Ressourcen. 

Wenn in dieser Situation Ministerpräsidenten
einseitig die Arbeitszeit verlängern und die
dadurch erreichten Mehrstunden nicht in der
„Produktion“ einsetzen, sondern im gleichen
Umfang Planstellen streichen, macht dies deut-
lich, dass die Regierungschefs eben kein Interes-

se an einer Verbesserung der Arbeitslage in der
Steuerverwaltung haben. 

Die Kolleginnen und Kollegen fragen sich, war-
um sie noch weiterhin unbezahlt Mehrarbeit
leisten sollen und warum sie sich bis an die
Grenzen ihrer Gesundheit strapazieren und
engagieren sollen, wenn dies politisch gar nicht
gewünscht ist. Wenn in dieser Situation die Lan-
desvorstände der DSTG Protestaktionen
beschließen und organisieren, um sich gegen
diese falschen politischen Entscheidungen zu
wehren, nehmen sie eine Schutzfunktion für
ihre Mitglieder wahr und zeigen so ihre  Verant-
wortung für ein Funktionieren der Steuerver-
waltung. 

Wenn ein Landesverband die Kolleginnen und
Kollegen gleichzeitig aufruft, sich Gedanken zu
machen, welche freiwilligen Leistungen, die
nicht zu den originären Dienstpflichten
gehören, künftig fallen gelassen werden könn-
ten, so ist dies kein Aufruf zu verbotenem Streik,
sondern eine Notwehraktion, mit der die Stim-
mung dokumentiert wird. 

Die Steuerbeamtinnen und -beamten nehmen
ihre Verpflichtungen für das Gemeinwohl in
jedem Fall ernst – ernster als mancher Politiker.
Wenn z. B. die bayerische Staatskanzlei als Reak-
tion den Finanzminister auffordert, sofort eine
Drohkulisse aufzubauen, verrät dies ein
erstaunliches Demokratieverständnis. Wenn in
dieser Frage von den Staatskanzleien massiv auf
die Landtagsabgeordneten Druck gemacht wur-
de und wird, ist dies mit demokratischen Spiel-
regeln wenig vereinbar.

Wenn z. B. bei einer aktuellen Stunde zur 42-
Stunden-Woche im bayerischen Landtag nur
etwa 20 von 180 Abgeordneten anwesend
waren, macht auch dies deutlich, dass die
bayerischen CSU-Abgeordneten schon 
resigniert haben und sich nicht mit der Macht
der Staatskanzlei anlegen wollen. 

Vor solchen Entwicklungen muss die DSTG im
Interesse des Gesamtstaates warnen. „Wir weh-
ren uns!“ heißt die Devise – machen Sie mit!

Mit kollegialen Grüßen
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Zum jährlichen DSTG-Seminar
und Erfahrungsaustausch tra-
fen sich vom 5. bis 7. April
2004 über 50 Steuerfahnder
aus dem gesamten Bundesge-
biet in der dbb akademie Tho-
masberg.

Themen wie internationale
Rechtshilfe, Ermittlungen von
Kontoverbindungen, Prüfun-
gen im europäischen Verbund
und Erfahrungen mit Prüfun-
gen bei Verdacht der Geldwä-
sche standen auf dem Pro-
gramm.

Die Steuerfahnder informier-
ten sich über das im Polizeibe-
reich bereits bewährte Analy-
seprogramm „Crime“, welches
auch die Arbeit in der Steuer-
fahndung erleichtern könnte. 

Diskutiert wurden Möglichkei-
ten, wie speziell die Steuer-
fahnder ihre Probleme, Wün-
sche und Anregungen den
politisch Verantwortlichen ver-
mitteln könnten. Angedacht
wurde dabei die Einrichtung
eines Forums Steufa, in dem
die Spezifika der Steuerfahn-

dung diskutiert und gemeinsa-
me Forderungen erarbeitet
werden könnten. 

Lebhaft diskutiert wurde über
das Selbstverständnis der
Steuerfahndung. Danach stelle
sich immer wieder die Frage,
ob diese eher Finanzbeamte
seien, welche auch Strafberich-
te schreiben, oder ob sie zur
Strafverfolgungsbehörde
gehören, die auch Besteue-
rungsgrundlagen ermitteln.
Dieser Klärungsprozess solle
im Auge behalten werden. In

diesem Zusammenhang müsse
auch die Forderung nach mehr
Eigenschutz der Kolleginnen
und Kollegen bei Einsätzen – mit
Schutzwesten oder Pfefferspray
– gesehen werden. 

Die Seminarteilnehmer waren
sich einig, dass im Hinblick auf
das weitere Zusammenwachsen
Europas und die länderübergrei-
fende behördliche Zusammen-
arbeit europarechtliche Themen
an Bedeutung zunehmen und
die DSTG sich mit dieser Proble-
matik verstärkt befassen sollte.
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Steuerfahnder suchen Kontakt zur Politik 

DSTG-Jugend steht hinter Strategie
„agieren statt reagieren“ 

Die Bundesjugendleitung bei
der Arbeit, v.l.n.r.: Mario Moeller,
Daniela Werner, Christina
Köhler, Annegret Kaefer.

50 Vertreter der DSTG-Jugend
trafen sich vom 12. bis 14.
März 2004 zur ersten diesjähri-
gen Sitzung des Bundesju-
gendausschusses in Bad Bram-
stedt (Schleswig-Holstein). Als
Gäste konnten die stellvertre-
tenden Vorsitzenden der DSTG
Thomas Eigenthaler und Joa-
chim Rothe sowie die ehemali-
gen stellvertretenden Vorsit-
zenden der DSTG-Jugend Hol-
ger Buczynski und Ludger
Grimsel sowie der stellvertre-
tende Vorsitzende der dbb-
jugend Jens-Uwe Adler
begrüßt werden. 

Als einer der Schwerpunkte
wurden die aktuellen politi-
schen Vorschläge in Bezug auf
das Beamten- und Tarifrecht
(u. a. Beschlüsse der Minister-
präsidentenkonferenz, Bull-
Kommission, Föderalismus-
kommission und Tarifverhand-
lungen zur Modernisierung
des Tarifrechts) behandelt. Als
Alternative hierzu wurde das
Reformmodell 21 des dbb
beamtenbund und tarifunion
vorgestellt und diskutiert. Der
Vorsitzende der DSTG-Jugend
Mario Moeller fasst das Ergeb-
nis der Diskussion zusammen:

„Die DSTG-Jugend sieht die
Notwendigkeit, mit eigenen
Vorschlägen der Politik entge-
genzutreten und unterstützt
daher die neue Leitlinie des
dbb „agieren statt reagieren“.
Insoweit stehen wir auch
grundsätzlich hinter dem
Reformmodell 21. Allerdings
bestehen Bedenken in der jun-
gen Mitgliedschaft hinsichtlich
der Umsetzbarkeit einzelner
Teile des Reformmodells. Auf-
grund der bisherigen Erfahrun-
gen vor Ort gibt es insbeson-
dere Zweifel, dass eine rein
objektive Beurteilung und
damit eine ausschließlich an
der Leistung des Einzelnen
bezogene Verteilung von Leis-
tungsstufen möglich sein wird.
Hier sind weitergehende Erläu-
terungen des Deutschen
Beamtenbundes notwendig,
wie solche Beurteilungssyste-
me aussehen können. Ähnli-
ches gilt z. B. für das Recht auf
Fortbildung“.

Auch die Notwendigkeit einer
breiten Öffentlichkeitsarbeit
wurde betont, weil die bisher
erschienenen Veröffentlichun-
gen zu diesem Thema weitere
Fragen offen lassen. Das

Reformmodell 21 kann nur mit
und nicht gegen unsere Mit-
glieder durchgesetzt werden.
Daher müssen unsere Mitglie-
der über die Rahmenbedin-
gungen und die Inhalte umfas-
send informiert werden.

Das Thema Ausbildung inner-
halb der Finanzverwaltung war
ein zweiter Schwerpunkt des
Bundesjugendausschusses
(BJA). Das Treffen wurde
genutzt, um vor allem den

neuen BJA-Mitgliedern die
Hintergründe für den Ausbil-
dungskongress zu verdeutli-
chen, der im Juni 2004 im Bil-
dungszentrum der Finanzver-
waltung in Königs Wusterhau-
sen (Brandenburg) stattfindet.
In einer Präsentation wurde
von Mitgliedern des Arbeits-
kreises Ausbildung der Bun-
desjugendleitung dargestellt,
welche Möglichkeiten ein sol-
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cher Kongress bietet, um
potenzielle Funktionsträger
für die gewerkschaftliche
Jugendarbeit zu finden, die
die Zukunft unserer Verwal-
tung aktiv mitgestalten.

Neben diesen Themen wurde
u. a.  über die Gestaltung
eines Handbuchs für Funkti-
onsträger der DSTG-Jugend
und über den Bundesjugend-

tag 2005 beraten. Die Berichts-
runden der Bundesjugendlei-
tung, der Landes- und Bezirks-
verbände, der Bundesleitung
und der dbb-jugend vervoll-
ständigten das umfangreiche
Programm.

Die nächste Sitzung des Bun-
desjugendausschusses wird im
September 2004 in Rheinland-
Pfalz stattfinden.

land, Ungarn, Slowenien, Mal-
ta sowie der griechische Teil
von Zypern EU-Mitglied. Bun-
deskanzler Schröder hatte sich
im Vorfeld zur Niedrigsteuer-
Politik einiger Beitrittsländer,
die Investoren mit teilweise
extrem niedrigen Steuersätzen
ins Land locken soll, kritisch
geäußert. Dieser Entwicklung
müsse die EU mit Mindestsät-
zen bei den Unternehmensteu-
ern entgegenwirken. 

Allerdings ist zu beachten,
dass Belastungsvergleiche
allein auf Grundlage der Kör-
perschaftsteuersätze nicht
wirklich aussagekräftig sind,

Mit dem Beitritt der 10 neuen
Länder zur EU zum 1. Mai 2004
befasste sich der Steueraus-
schuss der Union des Finanz-
personals in Europa in seiner
Sitzung Ende April in Paris. Dass
mit dem Beitritt der 10 neuen
Länder Probleme in steuerpoli-
tischer Hinsicht zu erwarten
sind, war an der überraschend
großen Teilnehmerzahl auch
aus weiter entfernt liegenden
Ländern wie Griechenland,
Finnland, Norwegen abzulesen. 

Nach über einem Jahrzehnt
Verhandlungen werden die 
10 Staaten Polen, Tschechien,
Slowakei, Estland, Litauen, Lett-

solange sich die Bemessungs-
grundlagen in den einzelnen
Staaten unterscheiden sowie
weitere Steuerarten hinzu-
kommen. Vor diesem Hinter-
grund sind die Bemühungen
von Binnenmarkt-Kommissar
Frits Bolkestein zu sehen, der
eine EU-weite Harmonisie-
rung der Bemessungsgrundla-
gen der Körperschaftsteuer
gefordert hat und einen Vor-
schlag noch vor Ende Oktober
2004 vorlegen will.

In diesem Zusammenhang
darf man auch nicht das
Zusammenspiel mit indirek-
ten Steuern vernachlässigen,
denn oftmals sind in den Län-
dern mit niedrigen direkten
Steuern für Unternehmen die
indirekten Steuern, wie die
Umsatzsteuer, erheblich
höher.

Auch der Steuerausschuss der
UFE befasste sich mit dem
durch den Beitritt verstärkt
auftauchenden Problem des
Steuerdumpings. Zwei neuere
Studien zur steuerlichen Be-
lastung von Kapitalgesell-
schaften belegen, dass die
Effektivbelastung in den Bei-
trittsstaaten im Jahr 2004 das
Steuerniveau z. B. in Deutsch-
land um mehr als 16 % unter-
schreitet. Mit 38 % im Jahr
2004 ist die Ertragsteuerbela-
stung von in Deutschland
ansässigen Unternehmen
noch recht hoch, während
Investitionen in den Beitritts-
staaten unter Berücksichti-
gung von besonderen Steuer-
vergünstigungen sogar effek-
tiv auf 40 % der Steuerbela-
stung, also knapp 15 % herun-
tergedrückt werden können. 

Am attraktivsten ist nach 
übereinstimmenden Untersu-
chungen von Experten die
Republik Litauen mit einer
durchschnittlichen Steuerbe-
lastung von 13,1 %, die sich
sogar wegen bestimmter
Steuervergünstigungen noch
auf den Grenzsatz von 7,3 %
verringern kann.

Grundsätzlich muss verhin-
dert werden, dass die EU-Zah-
lerländer, wie Deutschland,
über Strukturhilfen und För-

dergelder die niedrigen Steu-
ersätze in anderen EU-Staaten
subventionieren, was dazu
führt, dass die eigenen Ein-
nahmen wegbrechen und
infolgedessen beim ohnehin
gebeutelten öffentlichen
Dienst Einsparpotenzial
gesucht wird. Die UFE ist
daher der Ansicht, dass ein
dringender Handlungsbedarf
der Kommission bei der Har-
monisierung der Steuern
besteht, etwa durch die Fest-
legung eines Mindeststeuer-
satzes bei der Körper-
schaftsteuer und Vereinheitli-
chung der Bemessungsgrund-
lagen.

UFE lehnt
Steueramnestien ab
Steueramnestien in Europa,
die wie z. B. in Italien,
Deutschland, Belgien belieb-
ter werden, lehnt die UFE ein-
hellig ab. In der Diskussion
wurde ausgeführt, es diene
nicht der Steuermoral, wenn
der Steuerehrliche als der
Dumme dastehe. Steueram-
nestien verstoßen nicht nur
gegen jegliche steuerliche
Gerechtigkeit. In der Diskussi-
on wurden Steueramnestien
als Form eines abzulehnenden
Steuerdumpings eingestuft.
Zudem seien Steueramnesti-
en aber auch das Eingeständ-
nis der Regierungen, dass es
Steuerbetrug bzw. Steuerhin-
terziehung in erheblichem
Umfang in ihren Ländern gibt.
Allgemein wurde festgestellt,
dass die Amnestien nicht den
Erfolg gebracht haben, den
sich die Regierungen davon
versprochen haben.

Umsatzsteuer-
betrug bekämpfen
Zu dem Thema des Umsatz-
steuerbetruges, insbesondere
der Karussellgeschäfte, vertrat
die UFE einhellig das Urteil,
dass hier noch vieles im Argen
liegt. Diskutiert wurden die
Bemühungen der Länder, z. B.
Deutschlands, den Umsatz-
steuerbetrug durch eine
Änderung des Umsatzsteuer-

Aufmerksame Zuhörer, Mitglie-
der des Bundesjugendaus-
schusses

UFE: Steuerdumping 
in neuen EU-Beitritts-
ländern vermeiden 
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systems einzudämmen. Auf
reges Interesse stießen die
Ausführungen von UFE-Präsi-
dent Dieter Ondracek, der das
Reverse-Charge-Modell sowie
die Ist-Versteuerung mit cross-
check darstellte. 

Das von der Konferenz der
Finanzminister des Bundes
und der Länder propagierte
Reverse-Charge-Modell sieht
die Verlagerung der Umsatz-
steuerschuld vom leistenden
Unternehmer auf den Lei-
stungsempfänger vor, sodass
Steuerschuld und Vorsteuerab-
zug in einer Person zusam-
menfallen. 

Bei der Ist-Versteuerung mit
cross-check muss der leistende
Unternehmer die Umsatzsteu-
er auf seinen Ausgangsumsatz
erst dann anmelden und ent-
richten, wenn der Leistungs-
empfänger die Rechnung
bezahlt hat. Der Zeitpunkt der
Rechnungsbezahlung ist
zugleich auch maßgebend für
den Vorsteuerabzug des Leis-
tungsempfängers, wobei der
Vorsteuerabzug tatsächlich
aber auch erst dann gewährt
wird, wenn im Wege eines
EDV-unterstützten „cross-
checks“ festgestellt worden ist,
dass der leistende Unterneh-
mer und der Leistungsempfän-
ger ihre Umsatzsteuer beim
Finanzamt angemeldet haben.

Die Europäische Kommission
steht einer mit diesen Syste-
men einhergehenden notwen-
digen Änderung der 6. Umsatz-
steuerrichtlinie ablehnend
gegenüber. Sie meint, die Län-
der müssten zunächst die
Möglichkeiten zur Betrugs-
bekämpfung verstärkt aus-
schöpfen und bei den interna-
tionalen Betrugsfällen das
rechtliche Instrumentarium für
eine intensivere Zusammenar-
beit stärker nutzen.

Weil die anwesenden Steuer-
experten einhellig die Auffas-
sung vertraten, dass der län-
derübergreifende Informati-
onsaustausch zu langsam
funktioniere, darf bezweifelt
werden, dass die Auffassung
der Kommission zum Ziel
führt.

Zinsrichtlinie greift
nicht in der Schweiz
und Luxemburg
Auch bei der Besteuerung von
Kapitaleinkünften sieht die
UFE nach wie vor Verbesse-
rungsbedarf. So ist es nach wie
vor problematisch, dass die
Zinsrichtlinie, die unlängst in
der EU ausgehandelt wurde,
ausgerechnet an den Finanz-
plätzen wie der Schweiz und
Luxemburg nicht greift. Die
Zinsrichtlinie, die 2005 in Kraft
treten wird, sieht vor, dass 12
EU-Staaten ab 2005 Informa-
tionen über die Zinserträge
von EU-Ausländern austau-
schen. Luxemburg, Belgien
und Österreich beteiligen sich
nicht an diesem Informations-
austausch, erheben aber eine

Quellensteuer auf Zinserträge
von EU-Ausländern. Der Steu-
ersatz soll zunächst 15 %
betragen, 2008 auf 20 % und
2011 auf 35 % steigen. Die
Schweiz hat sich bereit erklärt,
ebenfalls eine Quellensteuer in
dieser Höhe auf Zinserträge
von EU-Ausländern zu erheben
und 75 % der daraus erzielten
Einnahmen an die EU abzulie-
fern.

UFE lehnt
Europasteuer ab
Im Zusammenhang mit der
Präsentation der Vorschläge
der EU-Kommission zur
zukünftigen Finanzierung der
Europäischen Union wurde der
Ruf nach einer eigenen EU-
Steuer laut. EU-Kreisen zufolge

befürwortet die Mehrheit der
Kommissare die Einführung
einer aufkommensneutralen
EU-Steuer. In dem Vorschlag zur
Finanzierung  der Union in den
Jahren nach 2006, der am
10. Februar 2004 vorgestellt
wurde, war eine Anregung für
eine EU-Steuer noch nicht ent-
halten. Konkrete Vorschläge für
eine Finanzierungsquelle liegen
also noch nicht vor. Die UFE
lehnt eine solche neue Steuer
ab. 

Ein eventuell benötigter Finanz-
bedarf könne vielmehr durch
eine deutliche Aufstockung des
Personals in der Umsatzsteuer-
prüfung und begleitender
Gesetzesmaßnahmen erwirt-
schaftet werden, äußerte UFE-
Präsident Dieter Ondracek vor
der französischen Presse.
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Defizite im Umgang mit
behinderten Menschen    

Die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer an dem Seminar für Vertrau-
enspersonen der Schwerbehinder-
ten in der dbb akademie in Königs-
winter-Thomasberg.

In der Zeit vom 18. bis 20. April
2004 fand in der dbb akademie
Königswinter/Thomasberg
unter Leitung von Heinz Pütz
ein Seminar für Schwerbehin-
dertenvertreter in Stufenver-
tretungen statt. Schwerpunkte
des Seminars waren die anste-
henden Änderungen des Sozi-
algesetzbuches IX sowie die
Rolle der Gewerkschaft bei der
Eingliederung Schwerbehin-
derter in das Berufsleben bzw.
bei der Vermeidung berufsbe-
dingter Krankheiten oder
Behinderungen. 

Die Seminarteilnehmer/innen
bedauerten, dass Vorsteher
und Sachgebietsleiter teilwei-
se erhebliche Defizite im
Umgang mit behinderten
Menschen haben. Daher seien
Schulungen zu diesem Thema
– wie sie z. B. die Finanzverwal-
tung Nordrhein-Westfalen
durchführt – gerade für Mit-
glieder der Leitungsebene
dringend erforderlich. Auch für
die Gewerkschaft wird Hand-

lungsbedarf erkannt. Die
Arbeit in der Finanzverwaltung
sei nicht nur wegen der wenig
sachgerechten Arbeitsplatz-
ausstattung gesundheitsge-
fährdend, sondern in erster
Linie wegen der permanenten
Arbeitsüberlastung. Die Unzu-

mutbarkeit der Arbeitsmenge
drücke sich in einem hohen
und ständig steigenden Kran-
kenstand aus. Daher bleibt es
eine der wichtigsten Aufgaben
der Gewerkschaft, für die
erforderliche Personalausstat-
tung zu sorgen. 
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Diese und weitere Anregungen
nahm der stellv. DSTG-Bundes-
vorsitzende, Kollege Joachim
Rothe, für die weitere Gewerk-
schaftsarbeit auf. Für seine
verständnisvolle Seminarbe-
gleitung zollten die Teilnehmer
großes Lob. 

Ulrich Adelhoch aus Münster
informierte über die Änderun-
gen im SGB IX. Unter anderem
ist vorgesehen, die Schwerbe-
hindertenvertretung bei länge-
rer Erkrankung von Beschäftig-
ten generell einzuschalten 
und nicht nur – wie bisher –,
wenn ausschließlich Schwer-

behinderte betroffen sind. In
seinem Vortrag über barriere-
freies Bauen machte Werner
Thiel aus Steinfurt klar, dass
im Vorfeld von Neubauten
bzw. bei Grundsanierungen
vorhandener Gebäude die
behindertengerechte Ausstat-
tung beachtet werden muss,
da die Kosten für nachträgliche
Änderungen erheblich höher
ausfielen. 

Insgesamt war es eine gelun-
gene Seminarveranstaltung,
die allen Teilnehmern einen
beachtlichen Wissensschub
vermittelte. 

DSTG siegt bei 
Personalratswahlen 
in Bremen und 
Niedersachsen 

In der Freien Hanse-
stadt Bremen wur-
den im März dieses
Jahres sämtliche Per-
sonalvertretungen

neu gewählt. Da das Bremi-
sche Personalvertretungsge-
setz keine Stufenvertretungen
kennt, besitzen die örtlichen
Personalräte eine so genannte
Allzuständigkeit. In den
„gewachsenen“ Dienststellen
gab es schon fast traditionell
Persönlichkeitswahlen; ledig-
lich in der Dienststelle des
Senators für Finanzen, wo in
den vergangenen Jahren der
Personalkörper durch das Per-
sonal der aufgelösten OFD und
der aufgelösten SKP vergrößert
worden war, gab es Listenwah-
len, die jedoch nicht nach
gewerkschaftlichen Kriterien
gebildet worden waren. 

In den Personalräten der
großen bremischen Finanzäm-
ter Mitte, Ost und Bremerha-
ven dominieren eindeutig
DSTG-Mitglieder; lediglich im
Finanzamt West sind DSTG-
Vertreter in der Minderzahl.

Bei den kleineren Dienststellen
zeigt der Personalrat des
Finanzamts Nord mit 80 % die
insgesamt beste Quote von
DSTG-Mitgliedern in den örtli-
chen Personalräten. Beim
Finanzamt für Großbetriebs-
prüfung und im Landeseigen-
betrieb fidatas sind DSTG-Mit-
glieder zwar nicht in der Mehr-
zahl, jedoch als Vorsitzende
gewählt worden. Im Personal-
rat des SfF sind zwei der neun
Mitglieder von der DSTG. Ins-
gesamt ist darauf hinzuwei-
sen, dass diejenigen Personal-
ratsmitglieder, die der DSTG
(noch) nicht angehören, über-
wiegend keiner Organisation
angehören. Die gewerkschaft-
liche Konkurrenz ist in der Bre-
mer Finanzverwaltung nahezu
ohne Bedeutung.
Zeitgleich zu den Personalrats-
wahlen wurden auch die Frau-
enbeauftragten wieder
gewählt. Die Mehrzahl der
Frauenbeauftragten gehört
ebenfalls der DSTG an.
Der Vorsitzende des Landesver-
bandes Bremen, Winfried
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Noske,
zeigte
sich mit
dem Aus-
gang der
Wahlen
der Per-
sonalver-
tretun-
gen
zufrie-

den. Durch die durchweg gute
Präsenz von DSTG-Mitgliedern
in den Vorständen und in den
Personalräten bleiben die
gewerkschaftspolitischen
Grundsätze der DSTG auch in
den Personalvertretungen
gewahrt. 

Auch in Nieder-
sachsen konnte
die DSTG bei den
Personalratswah-
len zu den Stufen-

vertretungen Anfang März
2004 Erfolge verbuchen. Im
Hauptpersonalrat Steuer
beim niedersächsischen
Finanzministerium dominie-
ren unter dem Vorsitz des Kol-

legen Jür-
gen
Hüper
eindeutig
DSTG-
Mitglie-
der. Das
gleiche
Bild zeigt
sich auch
nach der

Wahl zum Bezirkspersonalrat
Land bei der Oberfinanzdirek-
tion Hannover. Von den 8 Sit-
zen der Vertreterinnen und
Vertreter für die Gruppe der
Beamtinnen und Beamten
werden sieben von DSTG-Mit-
gliedern besetzt. Von den
zwei Sitzen für die Gruppe
der Angestellten erlangte die
DSTG einen Sitz.

Insgesamt bezeichnete der
Vorsitzende des DSTG-Landes-
verbandes Niedersachsen,
Kollege Jürgen Hüper, die
Wahlen als erfolgreich; die
DSTG habe mit ihren Kandi-
datinnen und Kandidaten ihre
starke Position behaupten
können.

die Durchführung des 29.
Deutschlandturniers. Dabei
informierte man sich über den
Stand der Vorbereitungsarbei-
ten und die hervorragend aus-
gewählten Sportstätten.

Das Turnier findet vom 16. bis
18. September 2004 in
Hamm/Westfalen statt. Es
wird eröffnet am 17. Septem-
ber um 9.00 Uhr im Jahn-Sta-
dion. Anschließend beginnen
die Wettkämpfe im Fußball,
Tennis, Tischtennis, Schach
sowie Kegeln. Die Abendver-
anstaltungen am 16. sowie
17. September werden in der
Maximilian-Festhalle auf dem
Gelände der ehemaligen
Zeche Maximilian sowie der
früheren Landesgartenschau
abgehalten. Im Vorfeld des
Turniers findet am 16. Sep-

tember außerdem die 19. Mit-
gliederversammlung der DFSH
e.V. im Finanzamt Hamm statt,
zu der gesondert eingeladen
wird.

Schirmherr der Veranstaltung
mit einer Beteiligung von über
1.000 Sportlerinnen, Sportlern
und Gästen ist der Finanzmini-
ster des Landes Nordrhein-
Westfalen, Jochen Dieckmann,
der voraussichtlich auch die
Teilnehmer in Hamm
begrüßen wird. Weitere Infos
gibt es auch im Internet unter
www.deutschlandtur-
nier2004.de.

Die Gruppenauslosung für das
Fußballturnier brachte folgen-
des Ergebnis: 
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29. Deutschlandturnier der Finanzämter 

Startschuss für Hamm 
im September

Das Orga-Team des Finanz-
sport-Vereins Hamm mit der
Orga-Chefin Renate Ackermann
(1. Reihe, links) und den Mit-
gliedern des DFSH-Vorstandes
vor dem Finanzamt in Hamm.

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D

FA Flensburg FA Offenburg FA Kassel-Goethe OFD Rostock

FA Ravensburg FSG Chemnitz FA Borken FSG Hamburg

FA Hamm FA Aachen-Kreis FSG Berlin SG Kempten/Kaufbeur.

FA Osnabrück FA Düsseldorf-Süd FA Bremen-Nord OFD Cottbus

FA Mühlhausen FA Homburg FA Neuwied FA Haldensleben

Der Vorstand der Deutschen
Finanzsporthilfe (DFSH) erör-
terte mit dem Organisati-
onsteam des Finanzsport-Ver-

eins Hamm e. V. unter Beteili-
gung des Vorstehers, Heinrich
Börnemeier, am 26./27. April
2004 im Finanzamt Hamm

Winfried Noske Jürgen Hüper
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Die Bundesfinanzakademie hat
am 27. Januar 2004 eine viel
beachtete Sonderveranstaltung
zum Thema „Risikomanage-
ment in der Steuerverwaltung“
durchgeführt. Referenten
waren Prof. Dr. Roman  Seer,
Universität Bochum, der Abtei-
lungsleiter Organisation in der
Finanzbehörde Hamburg,  Lei-
tender Regierungsdirektor
Klaus Schapke, und Ministerial-
rat Reinhard Buschkamp, Refe-
ratsleiter Organisation im
Finanzministerium des Landes
Nordrhein-Westfalen. Der
Finanzminister des Landes
Rheinland-Pfalz, Gernot Mittler,
musste seine Zusage, ein State-
ment über „Notwendigkeit,
Chancen und Grenzen eines
Risikomanagements“ abzuge-
ben, leider kurzfristig wieder
zurücknehmen. Die vielfach
hochrangigen Teilnehmer, die
vorwiegend  aus den Finanzver-
waltungen des Bundes und der
Länder sowie dem Kreis der
steuer- und rechtsberatenden
Berufe kamen, hatten sich auch
durch eine lange und infolge
schlechten Wetters beschwerli-
che Anreise nicht vom Besuch
der Vortrags- und Diskussions-
veranstaltung abbringen las-
sen. Moderiert wurde sie vom
Präsidenten der Bundesfinan-
zakademie Dr. Detlef Roland. Es
folgt ein zusammenfassender
Bericht über die Veranstaltung:

I. Ausgangslage
Die Aufgaben der Steuerver-
waltung können bei permanent
steigenden Anforderungen und
gleichzeitiger haushaltbeding-
ter Einschränkung der personel-
len und materiellen Ressourcen
nicht mehr in herkömmlicher
Weise bewältigt werden. Eine
flächendeckende einzelfallbe-

zogene Kontrolle aller Steuer-
fälle ist weder möglich noch
sinnvoll. Zunehmend richtet die
Steuerverwaltung ihre Ermitt-
lungsintensität im Einzelfall an
der praktischen Realisierbarkeit
des Gesamtvollzugs aus, die
intensive Bearbeitung des Ein-
zelfalles wird also zu Gunsten
eines höhere Qualität sichern-
den Gesamtvollzugs der Steuer-
gesetze zurückgestellt. Bei aller
Verbesserung von Effektivität
und Effizienz der Steuerverwal-
tung gilt es, die Gesetzmäßig-
keit der Besteuerung zu wah-
ren. Denn mit dem Abbau des
Umfangs der Einzelprüfung
und der Verringerung des ein-
gesetzten Personals erhöht sich
prima vista das Risiko, unbeab-
sichtigte oder gar beabsichtigte
Erklärungsfehler und -lücken zu
übersehen, nicht aufzudecken
und damit die Gleichmäßigkeit
der Steuererhebung zu verlet-
zen. Um dem in der Abgaben-
ordnung verankerten Grund-
satz der Ermittlung von Amts
wegen zu entsprechen und die
Gesetzmäßigkeit der Festset-

zung und Erhebung der geschul-
deten Steuern sicherzustellen,
braucht die Steuerverwaltung
ein Risikomanagement, das dem
Anspruch einer akzeptablen
Qualitätssicherung genügt. Erst
und gerade die fortschreitende
Automation in der Steuerver-
waltung ermöglicht dabei über-
zeugende Konzepte und eröff-
net neue Wege.

II. Risikomanage-
ment, Begriff
Risikomanagement bedeutet
eine strategisch-methodisch
angelegte Verbesserung der
Aufgabenwahrnehmung bei
Konzentration auf einnahmere-
levante Fälle zur Minderung des
steuerlichen Gesamtrisikos. In
der Praxis führt dies zu einer
zunehmend ungeprüften Über-
nahme der als risikoarm oder
weniger risikoträchtig eingestuf-
ten Steuerfälle und zu einer ein-
gehenderen Prüfung von risiko-
trächtigen Fällen und besonders
ausgewählten Einzelfällen, so
insb. Intensivprüfungen auf
Grund einer Stichproben-/ Zu-
fallsauswahl und zu einer Prü-
fung von Fällen, die nach sekto-
ralen, regionalen und fachlichen
Gesichtspunkten ausgewählt
bzw. auf elektronischem Wege
herausgefiltert werden. Das
Funktionieren des Risikomana-
gements hängt vor allem vom
vorhandenen und elektronisch
verwertbaren Datenmaterial,
von den eingesetzten Risiko-
filtern und einer gut funktionie-
renden Steuerung ab, die stän-
dig fortentwickelt und dem
Stand der Technik angepasst
werden müssen. In den Bundes-
ländern setzt – so einführend
Ministerialrat R. Buschkamp –
das Risikomanagement in der
Steuerverwaltung auf zwei Stu-

fen an. Auf der ersten Stufe wer-
den automatische Filter einge-
setzt, die das Risiko durch spezi-
elle Programme abgreifen, wobei
die risikoarmen von den risikorei-
chen Fällen getrennt werden.
Dieser Vorgang wird zurzeit häu-
fig noch personell ergänzend
begleitet. Bei den personellen
Risikofiltern entscheiden die
Bearbeiter über die Einklassifizie-
rung, bei der maschinellen Vor-
prüfung werden die Rechner mit
prüfungsrelevanten Daten
„gefüttert“. Je mehr Bürger ihre
Erklärungen auf elektronischem
Wege abgeben, desto schneller
und in technischer Hinsicht feh-
lerfreier (Plausibilitätsprüfung in
ELSTER) kann ein Finanzamt
einen Fall abschließen. Strategi-
sches Ziel muss u. a. die Steige-
rung der maschinellen Veranla-
gungen sein. Die Länder haben
dies erkannt und verstärken der-
zeit ihre Aktivitäten zur Umset-
zung dieser Strategie.

Auf der zweiten Stufe werden als
risikoarm eingestufte Fälle wei-
testgehend vom Computer erle-
digt bzw. personell vereinfacht
bearbeitet. Bei risikoarmen Fäl-
len wird der Steuerbescheid
sofort erstellt und elektronisch
versandt. Im Falle einer Steuerer-
stattung wird der Erstattungsbe-
trag sofort überwiesen. Veranla-
gung und Steuerzahlung werden
zum Vorteil des Steuerpflichtigen
und im Interesse des Finanzamts
innerhalb eines kurzen Zeit-
raums abgeschlossen. Der steu-
erpflichtige Bürger gewinnt
schnell Gewissheit und im Falle
einer Erstattung hat er das Geld
innerhalb weniger Tage auf sei-
nem Konto. Auf der Seite des
Finanzamts ermöglicht das Risi-
komanagement in risikoarmen
Fällen eine Bearbeitung ohne
unmittelbaren Einsatz personel-
ler Ressourcen. Die risikobehafte-
ten Fälle werden personell inten-
siv geprüft und bearbeitet und
ggf. einer Außenprüfung zuge-
führt. So ermöglicht das Risi-
komanagement eine Konzentra-
tion des Personals auf prüfungs-
würdige Fälle, wodurch das
Ergebnis der Aufgabenerledi-
gung qualitativ und – auf die
geprüften Einzelfälle bezogen –
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Mit neuen Methoden die Gesetz-
mäßigkeit der Besteuerung wahren 
Bericht über Vortrags- und Diskussionsveranstaltung „Risikomanagement
in der Steuerverwaltung“ in der Bundesfinanzakademie in Brühl

Von Dr. Detlef Roland

Dr. Detlef Roland
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meist auch quantitativ deutlich
verbessert werden kann.

Die praktische Umsetzung
eines Risikomanagements
erfordert umfangreiche Aus-
wertungen von Datensamm-
lungen, Analysen/Prognosen,
die bisher nur zum Teil durchge-
führt werden bzw. werden kön-
nen. Nur wenn diese Arbeit
geleistet wird, gibt es rechtssi-
chere Kriterien für die Klassifi-
zierung der Risikofälle.

III. Risikomanage-
ment als Handlungs-
maxime 
Die Steuerverwaltung steht im
Spannungsfeld zwischen dem
Auftrag, die Steuergesetze
gleichmäßig und gerecht und
vollständig zu vollziehen und
die gesetzlich geschuldeten
Steuern zudem rechtzeitig zu
erheben. Mit stetig steigenden
Aufgaben kann ein Steuerbe-
amter aber bei herkömmlicher
Organisation, Prüfung und
Bearbeitung den an ihn gestell-
ten Anforderungen nicht mehr
gerecht werden. Die Einführung
eines Risikomanagements
erweist sich – so Leitender
Regierungsdirektor Klaus
Schapke von der Finanzbehörde
Hamburg – als „Sollbruchstelle
in der Tradition der Steuerver-
waltung“, es führt zu einem
Paradigmenwechsel: Nun hat
die Rechtzeitigkeit der Aufga-
benerledigung gegenüber der
Vollständigkeit eindeutig Vor-
rang. Die Risikovermeidung
wird Handlungsmaxime und
Qualitätsmerkmal für das Ver-
waltungshandeln. Das hat auch
eine fundamentale Änderung
des Berufsbildes zur Folge: Der
Veranlagungsbeamte wird zum
Qualitätscontroller. 

Die Optimierung des Besteue-
rungsverfahrens bedingt eine
mehr auf den Steuerbürger aus-
gerichtete Strategie. Dabei
spielt neben der verständliche-
ren und einfacheren Ausgestal-
tung des Steuerrechts und der
Vordrucke ein umfangreicherer
Service der Finanzämter für den
Bürger eine zunehmende Rolle
(Compliance-Strategie). Service-

und Berechnungsprogramme
sind ein wichtiger Anreiz dafür,
die Bürger für eine freiwillige
Mitwirkung an einer effektiven
Steuerverwaltung zu gewinnen.
Nach Schapke sollten Bürgern
mit den risikoarmen (rechtskon-
formen) Steuererklärungen Vor-
teile eingeräumt werden („Bear-
beitung nach Verhalten“, z. B.
kurze abschließende Bearbei-
tung, schnelle Erstattung,
umfassendere steuerliche Bera-
tung). Bürger mit risikobehafte-
ten Steuererklärungen müssten
entsprechend intensiver bera-
ten, d. h. die Risiken analysiert
und in Zusammenwirken mit
dem Steuerbürger gemindert
werden. Außerdem könnten
Risikofälle und Risikogruppen
typisierend analysiert und in der
Öffentlichkeit deutlicher als bis-
her benannt werden. Soweit
dafür Rechtsgrundlagen erfor-
derlich wären, müssten sie erar-
beitet werden. Die Politik muss
sich eindeutig zu dieser Strate-
gie bekennen und es bedarf
ihrer tatkräftigen Unterstüt-
zung, sie erfolgreich umzuset-

zen. Die Niederlande sind in
diesem Sinne ein gutes Beispiel
und Vorbild für Deutschland.

Auch bei den Beschäftigten der
Finanzämter und der Führungs-
ebene (der operativen Ebene)
müsse ein Umdenken stattfin-
den, so Schapke. Steuerbürger
müssten durch Öffentlichkeits-
arbeit und Serviceleistungen
schon im Vorfeld zur Abgabe
risikoarmer Steuererklärungen
veranlasst werden. Dies alles
erfordere eine Änderung der
Organisation der Steuerverwal-
tung, die u. a. mit der Ein-
führung des Controllings in den
Steuerverwaltungen der Länder
schon begonnen habe. Auch die
klassische Steuerbeamtenaus-
bildung müsse in diese Rich-
tung fortentwickelt werden.
Insgesamt sei die Modernisie-
rung der Steuerverwaltung
angesichts der schwierigen
Situation eine unverzichtbare
und dringende Aufgabe, bei der
die Verwirklichung eines effek-
tiven Risikomanagements und
die Förderung der  Compliance
wichtige Elemente seien.

IV. Risikomanage-
ment aus steuer-
rechtlicher Sicht
Die ungeprüfte Übernahme von
Steuererklärungen birgt – so
Prof. Dr. Seer – erhebliche recht-
liche Risiken. Die Steuerverwal-
tung ist und bleibt an Recht
und Gesetz gebunden, sie muss
die Steuerlast im Gesetzesvoll-
zug gleichmäßig und gerecht
verteilen. Veranlagungen, bei
denen bewusst Gesetzesver-
stöße in Kauf genommen wer-
den, können gegenüber den
Steuerehrlichen nicht verant-
wortet werden. Das Besteue-
rungsverfahrensrecht berück-
sichtige nach wie vor den Mas-
senverwaltungscharakter der
Festsetzung und Erhebung von
Steuern nicht ausreichend. Vom
Gesetzgeber könne die Steuer-
verwaltung wohl keine Hilfe zur
Lösung der praktischen Proble-
me erwarten. Nach Seer kann
die Steuerverwaltung die
Gesetzmäßigkeit nur wahren,
indem sie den steuerlichen
Gesamtvollzug sicherstellt,
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wobei der Umfang von Prüfung
und Bearbeitung der Einzelfälle
gleichmäßig beschränkt wird.
Notwendig seien klare Vorgaben
für das Besteuerungsverfahren,
aus denen sich ergibt, ob und
inwieweit der einzelne Steuer-
fall geprüft werden muss. Die
Kriterien für die Einstufung als
risikoarmer bzw. risikoträchtiger
Fall müssten gerichtlich nach-
prüfbar sein. 

Die Steuerrechtswissenschaft
befasst sich bereits seit länge-
rem mit dem Phänomen der
Bearbeitung von Massenfällen
und der damit verbundenen
Gruppenbildung in einfache,
ohne besondere Überprüfung zu
übernehmende Erklärungen
und intensiv zu prüfende Fälle.
Während in der Vergangenheit
noch von einer rechtlich brauch-
baren oder geduldeten Illega-
lität gesprochen wurde, hat sich
mit der Zeit eine Änderung
abgezeichnet. Heute sieht die
Steuerrechtswissenschaft (z. B.
Prof. Tipke, Prof. Söhn) die Aus-
richtung am Gesamtvollzug
unter bestimmten Vorausset-
zungen als rechtmäßig an. Zur
Sicherstellung des steuerlichen
Gesamtvollzugs bei begrenzten
personellen und sachlichen Mit-
teln müsse das Kontroll- und
Aufklärungsbedürfnis steuerre-
levanter Sachverhalt gleich-
mäßig zurückgestellt werden.
Dies erfordere in der Regel Plau-
sibilitätskontrollen, ergänzt
durch Stichprobenkontrollen.
Deshalb dürften auch die als

risikoarm eingestufte Fälle nicht
generell  weiter ungeprüft bear-
beitet, sondern auch sie müs-
sten gewissen Stichproben nach
dem Zufallsprinzip oder nach
Erfahrungskriterien der Verwal-
tung unterworfen werden.
Außerdem müssten im Gegen-
zug zu dem gesteigerten Ver-
trauen gegenüber dem Steuer-
bürger  bessere Ermittlungs-
möglichkeiten und erweiterte
Auskunftspflichten Dritter sowie
schärfere Sanktionen für Ver-
stöße geschaffen werden, die
allen deutlich machten, dass der
Staat Steuerunehrlichkeit nicht
dulden werde. Neben der not-
wendigen Risikoprüfung der
erklärten steuerrelevanten Sach-
verhalte dürfe natürlich das Auf-
spüren von Steuerpflichtigen,
die keine Steuererklärung abge-
ben und so zunächst nicht in
einer Risikogruppe auftauchen,
nicht vernachlässigt werden.

Seer hält für die Abgabe maschi-
neller Steuererklärungen aller-
dings eine Vereinfachung des
Steuerrechts für unabdingbar.
Die Modernisierung der Verwal-
tung könne letztlich nur gelin-
gen, wenn die rechtlichen Rah-
menbedingungen und Einzel-
vorschriften erheblich verein-
facht würden. Auch nach Tipke
seien Gesetzmäßigkeit und
Gleichmäßigkeit nicht durch
„brauchbare Illegalität“, sondern
vor allem durch einfachere
Gesetze zu erreichen. Die unge-
prüfte Übernahme von elektro-
nischen Steuererklärungen sei
umso eher zu verantworten,  je
weniger potentielle Gesetzes-
verstöße darin enthalten sein
können. Das heutige Steuer-
recht sei dazu aber wenig geeig-
net. In diesem Zusammenhang
könne – so Seer – auch die Ein-
führung der Selbstveranlagung
bei den direkten Steuern einen
großen Fortschritt bringen.

V. Diskussion
In der anschließenden Diskussi-
on waren sich die Teilnehmer
einig, dass das Steuerrecht
einschließlich des Verfahrens-
rechts  tief greifend vereinfacht
werden muss, da ein Vollzug der
Steuergesetze nach Recht und

Gesetz andernfalls nicht mit
der erforderlichen und ange-
strebten Qualität gewährleistet
werden kann. Weiter wurde
festgestellt, dass sich die Ein-
richtung/Umsetzung eines Risi-
komanagements in den Steuer-
verwaltungen der Länder sehr
unterschiedlich entwickelt. Für
die Notwendigkeit und schnelle
Entscheidungen zu Gunsten
eines effektiven und – vor allem
bei grenzüberschreitenden
Sachverhalten – bundesweit
koordinierten bzw. vom
Bund/Bundesamt für Finanzen
unterstützten Risikomanage-
ments sprachen sich insbeson-
dere Teilnehmer aus der Finanz-
verwaltung aus, so auch Minis-
terialdirigent Karl Christmann,
der sich in Vertretung des an
der Teilnahme verhinderten 
Leiters der Steuerabteilung 
des Bundesministeriums der
Finanzen an der Diskussion
beteiligte. 

Die Vertreter der steuerbera-
tenden Berufe machten ebenso
wie Prof. Dr. Seer auf die Bedeu-
tung ihres Berufsstandes als
„Risikofilter“ aufmerksam.
Ohne die Arbeiten der steuer-
und rechtsberatenden Berufe
sei die Steuerveranlagung und 
-erhebung durch die heutige
Steuerverwaltung nicht denk-
bar. Die steuerberatenden Beru-
fe seien daher in die strategi-
schen Konzepte des Risikoma-
nagements einzubeziehen. Auf-
gabe der Politik sei es, beim
Steuerbürger für eine größere
Akzeptanz des Steuerwesens zu
werben. Die für den Bürger
unverständlichen und nicht
nachvollziehbaren Streitigkei-
ten der Verfassungsorgane , z.
B. im Vermittlungsverfahren im
Dezember 2003, bewirkten
eher das Gegenteil. Wie Unter-
suchungen gezeigt haben, sei-
en nicht so sehr die Finanzäm-
ter und deren Arbeit Ursache
für die problematische Steuer-
moral. Ein einsichtiges und
beherrschbares Steuerrecht
müsse und könne zu mehr
Eigenverantwortlichkeit der
Bürger und deren Beratern
sowie zu einem freiwilligen und
konstruktiven Mitwirken in

steuerlichen Angelegenheiten
führen. Ein richtig gehandhab-
tes Risikomanagement hält den
Bürger zur Steuerehrlichkeit an
und bringt dem steuerehrlichen
Bürger zugleich Vertrauen in die
Richtigkeit seiner Erklärungen
entgegen.

Die Zollverwaltung – so der Hin-
weis des Präsidenten der Bun-
desfinanzakademie an die Teil-
nehmer der Veranstaltung –
kann bereits auf  mehrjährige
Erfahrungen mit einem Risi-
komanagement zurückblicken.
Die Zentralstelle Risikoanalyse
der Zollverwaltung (ZORA) unter
der Leitung von Regierungsdi-
rektor Dr. Gerd-Michael Züll mit
Sitz in Münster, organisatorisch
Teil der OFD Köln, hat den Auf-
trag, eine waren-, verfahrens-
und unternehmensbezogene
Analyse zu betreiben. 1999
begann man damit, diese Zen-
tralstelle aufzubauen und seit
2002 ist sie im Echtbetrieb. Dazu
nur drei Hinweise:

� Zum System des Risikomana-
gements der Zollverwaltung
gehört eine dezentrale  Betei-
ligtenbewertung, also eine
„Bearbeitung nach Verhal-
ten“.

� In der Aufbauphase der Zen-
tralstelle wurde ein enger
Kontakt mit dem Bundesbe-
auftragten für Datenschutz
gepflegt. Der gewünschte
Zugriff auf Datenbanken, die
unternehmensbezogene Risi-
koanalyse sowie die Beteilig-
tenbewertung wurden von
der ZORA sehr detailliert mit
ihm abgestimmt.

� Unter dem Blickwinkel der
Leistungskontrolle war der
Aufbau von ZORA auch von
zahlreichen Abstimmungsge-
sprächen mit dem Personal-
rat begleitet. Schließlich wur-
den bei sämtlichen Fach-
konzepten die Spitzenver-
bände der Wirtschaft mit ins
Boot genommen.

Es hat noch nie geschadet, sich
die Erfahrungen anderer zu Nut-
ze zu machen, auch wenn es
sich nicht um in jeder Hinsicht
vergleichbare Sachverhalte und
Rahmenbedingungen handelt.
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Fazit
1. Aus rechtlicher Sicht ist u. a.

deutlich geworden:
–  Die Ausrichtung der Steu-

erverwaltung am Gesamt-
vollzug unter Einsatz eines
Risikomanagement-
Systems genügt dem
Grundsatz  der steuerli-
chen Gleichbehandlung im
Gesetzesvollzug und dem
in der Abgabenordnung
verankerten Grundsatz der
Ermittlung von Amts
wegen. Insofern bedarf es
keiner Gesetzesänderung.

–  Ein Risikomanagement-
System muss allerdings
bestimmten Anforderun-
gen entsprechen. So wäre
eine einseitige Ausrichtung
an Kennzahlen der Einkom-
menshöhe nicht ausrei-
chend. Außerdem sind in
gewissem Umfang Stich-
proben nach dem Zufalls-
prinzip vorzusehen. „Zu-
fallsfunde“ sind nach Recht
und Gesetz zu bearbeiten.
Aus Rechtsgründen und in
der Sache sind konzeptio-
nelle Vorgaben zur Realisie-
rung eines Risikomanage-
ment-Systems erforderlich.

–  Bei grenzüberschreitenden
Sachverhalten bedarf es
zwangsläufig einer län-
derübergreifenden bzw.
bundesweiten Koordinie-
rung.

–  Es genügt nicht, nur die
Steuererklärungen einem
Risikofilter zu   unterzie-
hen. 

Die Steuerbehörden haben
dafür Sorge zu tragen, dass
diejenigen Fälle, in denen
Steuererklärungen – entge-
gen einer gesetzlichen Ver-
pflichtung – ausbleiben, auf-
gespürt und einer Risikoana-
lyse unterzogen werden.

2. Aus organisatorischer/auto-
mationstechnischer Sicht ist
das Risikomanagement in
der Steuerverwaltung verbes-
serungsbedürftig und verbes-
serungsfähig. Das gilt insbe-
sondere für das innerhalb
oder außerhalb der Steuer-
verwaltung zu erfassende

bzw. zu gewinnende Daten-
material, seine Aufbereitung
für die elektronische Verar-
beitung und den Umfang der
Auswertung dieses Materials
z. B. im Wege des Datenab-
gleichs. Das im Dezember des
vergangenen Jahres verab-
schiedete Steueränderungs-
gesetz 2003 hat in dieser
Hinsicht einige Änderungen
des materiellen Rechts und
des Verfahrensrechts mit sich
gebracht, die das Risikoma-
nagement in der Steuerver-
waltung unterstützen kön-
nen, z. B. die elektronische
Übermittlung von Daten der
Lohnsteuerbescheinigung,
die Übermittlung von Um-
satzsteuer-Voranmeldungen
auf elektronischem Wege
oder die elektronische Über-
mittlung von Insolvenzgeld-
zahlungen ab dem Kalender-
jahr 2005. Auch die im Ent-
wurf des Alterseinkünftege-
setzes vorgesehenen Mittei-
lungen von Rentenbezügen
an die zentrale Stelle bei der
BfA und die damit einherge-
hende Erweiterung der Auf-
gaben des Bundesamtes  für
Finanzen sind hier zu nen-
nen. 

3. Aus Sicht des Verhältnisses
von Bürger und Steuerver-
waltung ergibt sich ein Para-
digmenwechsel zum Nutzen
des Steuerbürgers und des
Fiskus gleichermaßen. Die
Risikovermeidung wird für
die Verwaltung zur Hand-
lungsmaxime, der Veranla-
gungsbeamte wird zum Qua-
litätscontroller, die Finanzäm-
ter müssen sich vermehrt um
den Steuerbürger und dessen
Akzeptanz seiner Rolle und
Verpflichtungen als Steuer-
zahler kümmern. Risikoma-
nagement ist nur ein – be-
deutsamer – Baustein einer
gesamtstrategischen Neu-
ausrichtung der Steuerver-
waltung. Ohne eine Vernet-
zung mit einer Compliance-
Strategie und ohne eine
Steuerung und Koordinie-
rung des ganzen Systems
durch die obersten Finanz-
behörden des Bundes und

der Länder bei möglichst
weitgehenden Freiräumen
der
Oberfinanzdirektionen/der
Finanzämter u. a. bei der
Bestimmung von Prüffeldern
ist ein Risikomanagement in
der Steuerverwaltung noch
nicht ausgereift, es kann als
isoliertes Organisationsprin-
zip nur in einem begrenzten
Umfang zu einer Verbesse-
rung der Qualität der Aufga-
benwahrnehmung in der
Steuerverwaltung beitragen. 

Die strategische Neuausrich-
tung der Steuerverwaltung
muss auf breiter Basis von der
Politik mitgetragen und unter-
stützt werden, denn sie kann
ihr Ziel nur erreichen, wenn sie
in den Köpfen aller am Besteue-
rungsverfahren beteiligten Per-
sonen ankommt und akzeptiert
wird.

Präsident der Bundesfinanz-
akademie im Bundes-

ministerium der Finanzen  
Dr. Detlef  Roland

14

Bundesvorstand:

Dienstrecht darf kein
politischer Spielball sein 
Der DSTG-Bundesvorstand traf
sich am 22./23. April zu seiner
106. Sitzung im dbb forum in
Berlin. Neben dem Lagebericht
der Bundesleitung, Berichten
aus Ausschüssen und Kommis-
sionen standen das Dienst-
rechtsreformkonzept des dbb
sowie die aktuellen Entwick-
lungen in der Föderalismus-
kommission von Bund und
Ländern auf der Tagesordnung.
Herausgearbeitet wurde, dass
nur eigene gewerkschaftliche
Initiativen – wie das dbb
Reformmodell 21 – verhin-
dern können, das
Dienstrecht zum
Spielball politi-
scher Taktiere-
reien zwi-
schen Bund
und Län-
dern ver-
kommen
zu las-
sen. 

Der Bun-
desvor-
stand ver-
schaffte
sich einen
Überblick
über den
Schweizer

Modellversuch für das papier-
lose Finanzamt. Generell ist
eine Verwaltungsmodernisie-
rung immer eine Kostenfrage.
Das Gremium stellt fest, dass
in der Schweiz vermieden wur-
de, die Automatisierung auf
Kosten des Personals einzu-
führen. Eine Systemänderung
in Deutschland müsse unter
dem Blickwinkel  eines mögli-
chen Personalabbaus jedoch
äußerst kritisch begleitet wer-
den. Solche Befürchtungen sei-

en ernst zu neh-
men.

DSTG magazin – Mai 2004
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Tauschecke
� Steuersekretärin z. A. (A 6) aus Hessen, Finanzamt Wiesba-
den II (OFD Frankfurt am Main), sucht dringend aus privaten
Gründen einen Tauschpartner im Bereich der OFD Koblenz. Ver-
setzungsantrag wurde  bereits gestellt. Tel.: 0 63 84 / 66 36
oder Mobil: 01 75 / 40 35-727, E-Mail: KatjaM.1984@gmx.de
� StS z. A. (z. A.-Wegfall August) aus NRW, FA Köln-Ost sucht
dringend aus familiären Gründen eine/n Tauschpartner/in aus
dem Bereich Düsseldorf, Mönchengladbach, Erkelenz oder
Bergheim. Ein Versetzungsantrag ist bereits gestellt. 
Tel.: 02 21 / 98 05-101, 01 76 / 60 02 70 54
� StS’in mittlerer Dienst (A 6) aus dem Finanzamtsbereich der
OFD Cottbus / BRB FA Potsdam-Land sucht aus privaten Grün-
den dringend einen Tauschpartner aus dem Finanzamtsbereich
der OFD Chemnitz/Sachsen (bevorzugte FÄ Riesa, Meißen,
Döbeln oder Oschatz). anke.d.schmidt@gmx.de
� StOS’in aus NRW (OFD Münster – FA Siegen) sucht aus fami-
liären Gründen dringend einen Tauschpartner/in aus dem
Bereich der OFD Düsseldorf (Köln). Bevorzugte FÄ: Bonn Innen-
oder Aussenstadt, Siegburg, St. Augustin. 
Tel.: 0271 / 48 90 440
� Steueramtfrau (A 11) aus Hessen sucht Tauschpartner aus
Rheinland-Pfalz (A 11 oder A 10). Auch Ringtausch von Nieder-
sachsen, Baden-Württemberg oder Bayern nach Hessen. 
Tel.: 069 / 25 45 28 47
� StS im mittleren Dienst aus dem Bereich der OFD Karlsruhe
(FA Baden-Baden) sucht aus familiären Gründen Tauschpartner
aus OFD Koblenz (FA Landau, Germersheim, Speyer, Frankent-
hal, Ludwigshafen, Neustadt) oder aus OFD KA (Fa Karlsruhe,
Ettlingen, Durlauch, Bruchsal). Ein Versetzungsantrag wurde
bereits gestellt. Tel.: 0 63 47 / 71 32.
� A  11 aus Hessen sucht Tauschpartner aus Baden-Württem-
berg (OFD Karlsruhe) Versetzungsantrag ist gestellt. E-Mail:
Jasmin_Weidner@schroff.de, Tel.: 01 60 / 98 30 55 52.
� StHSin mittlerer Dienst (A 8) aus dem Finanzamtsbereich
OFD Erfurt – Finanzamt Jena sucht aus privaten Gründen
Tauschpartner/in im Bereich der OFD Nürnberg. Bevorzugte FÄ
Nürnberg-Süd, Nürnberg Nord, Nürnberg Zentral, Erlangen,
Fürth oder Schwabach. Versetzungsantrag wurde bereits
gestellt. Tel.: d. 0 36 41 / 37 87 23 oder pr. 01 73 / 8 71 43 38, E-
Mail: immorowa@surfeu.de
� Steuerinspektorin, A 9 sucht Tauschpartner aus Niedersach-
sen oder NRW, der nach Thüringen wechseln möchte. 
Tel.: 01 73 / 69 24 343 oder 03 65 / 82 23 107 (an Werktagen).

Neben den Konsequenzen, die
sich aus der Auflösung von
Oberfinanzdirektionen in eini-
gen Bundesländern ergeben,
beschäftigte sich der Bundes-
vorstand mit der aktuellen
Steuerpolitik. Bei dieser Dis-
kussion stand vor allem der
Gesetzentwurf zum Altersein-
künftegesetz im Vordergrund,
der in Bezug auf Praktikabi-
lität und Umsetzbarkeit die
Finanzverwaltung vor Ort
wieder einmal vor große Her-

ausforderungen stellen wird.
Thematisiert wurden u. a. die
in der Politik diskutierten
Modelle zur Reform der
Umsatzsteuer sowie die
geplanten Regelungen zur
Bekämpfung der Schwarzar-
beit. 
Den Abschluss der zweitägigen
Arbeitssitzung bildete die Aus-
losung der Gewinner der Mit-
gliederwerbeaktion 2003, wel-
che gesondert benachrichtigt
werden. 
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Seit dem 1. Januar d. J. arbeiten
die Beamtinnen und Beamten
der Länder Nordrhein-Westfa-
len, Baden-Württemberg und
Hessen 41 Stunden bzw. 42
Stunden in der Woche. Die
anderen Bundesländer folgen
dem schlechten Beispiel. Damit
sind Arbeitszeiten eingeführt
worden, die in dieser Republik
zuletzt vor mehr als 30 Jahren
üblich waren. Nicht nur die Ent-
scheidung selbst, sondern auch
das Verfahren der Einführung
dokumentiert, mit welcher
Rücksichtslosigkeit die Landesre-
gierungen vorgehen, wenn es
um die Durchsetzung von Spa-
rinteressen gegenüber den
Beschäftigten geht,  unabhängig
davon, ob sie Beamte, Arbeiter
oder Angestellte sind. Stoiber,
Teufel u. a. haben die gleiche
Begründung.

Gelten die Arbeitszeitver-
schlechterungen bisher nur für
Beamte, so soll dieser Zustand
nach dem Willen der Länder
jetzt beseitigt werden. Zur
Schließung der Gerechtigkeits-
lücke müsse folglich auch im
Tarifbereich die Arbeitszeit
erhöht werden. Diese Aussage
ist interessanterweise partei-
enübergreifend: In Hessen darf
Ministerpräsident Koch (CDU)
mit der gleichen These zur ver-
meintlichen Gerechtigkeit auf-
treten wie Finanzminister Dieck-
mann (SPD) in Bad Godesberg.

Um nunmehr diesen nachvoll-
ziehenden Prozess in Gang zu
bringen, hat die Tarifgemein-
schaft der Länder (der Zusam-
menschluss der Länder um
gemeinsam Tarifverhandlungen
zu führen) die Arbeitszeittarif-
verträge zum 30. 4. 2004 gekün-
digt. Danach haben über die so
genannte Nachwirkung nur
noch Gewerkschaftsmitglieder
die rechtliche Sicherheit, bis
zum Abschluss neuer Verhand-
lungen lediglich 38.5 Stunden
wöchentlich zu arbeiten. Ab
dem 1. Mai d. J. neu eingestellte
Arbeiter und Angestellte müs-

sen ab diesem Zeitpunkt – den
landesrechtlichen Regelungen
entsprechend – länger arbeiten.
Kolleginnen und Kollegen, die
nicht in einer Gewerkschaft
organisiert sind, unterliegen
mit ihrer Arbeitszeit dem Gut-
dünken des Arbeitgebers, der
diese Frage jedoch sicherlich
einheitlich regeln wird.

Die weitere Entwicklung bleibt
abzuwarten. Für die DSTG ist
klar, dass die Strategie der
Arbeitgeber nicht aufgehen
darf. Erst diktiert man den
Beamten die Arbeitszeitverlän-
gerung, dann ruft man schein-
heilig nach Gerechtigkeit, um
alle Beschäftigten letztlich um
die Ergebnisse der Tarifverhand-
lungen in den späten 80er-Jah-
ren zu betrügen. Gleichzeitig
darf aber der Bundesvorsitzen-
de der SPD, Franz Müntefering,
auf Gewerkschaftsveranstal-
tungen von Industriegewerk-
schaften zur Generalmobilm-
achung gegen die unsagbaren
Pläne der Industriearbeitgeber
aufrufen, Arbeitszeiten zu ver-
längern. „Arbeitsplatzvernich-
tung“ schimpft der Sozialdemo-
krat, und Recht hat er. Könnte er
dies vielleicht auch mal seinen
eigenen Leuten mit Regierungs-
verantwortung ins Stammbuch
schreiben?

Weniger schizophren, aber den-
noch nicht weniger unseriös,
fordert Edmund Stoiber (CSU) in
Bayern die Arbeitnehmer ganz
generell dazu auf, längere
Arbeitzeiten in Kauf zu neh-
men. Weil er mit gutem Beispiel
voran gehen will, nutzt auch er
die Keule des Beamtenrechts,
um den Beamtinnen und Beam-
ten des Landes Bayern die
Arbeitzeit ab dem 1. 9. 2004 auf
42 Stunden wöchentlich zu
erhöhen. Dabei übersieht er
gern, dass hier bereits seit 1994
die 40-Stunden-Woche gegol-
ten hat, also die verbeamteten
Kolleginnen und Kollegen
ohnehin schon seit 10 Jahren
benachteiligt waren. Auch hier

wurde der Arbeitszeittarifver-
trag für die Arbeitnehmer
gekündigt, für die bisher noch
die 38,5 Stunde Woche gilt. Ab
1. 5. 2004 sollen die Neu-Ein-
gestellten Arbeitnehmer 
42 Wochenstunden arbeiten. 

Mit den aktuellen Maßnahmen
bestätigt sich ein Trend, der
bereits seit einigen Jahren
erkennbar ist: Die öffentliche
Hand gehört zu den größten
Arbeitsplatzvernichtern in die-
ser Republik. Durch die Verlän-
gerung der Arbeitszeit werden
allein in der Finanzverwaltung
NRW mehr als 1 400 Arbeitplät-
ze wegfallen. Und das, nach-
dem durch Organisationsunter-
suchungen, Arbeitsverdichtung,
Risikomanagement usw. in den
vergangenen 5 Jahren dort
bereits mehr als 3 000 Arbeits-
plätze gestrichen wurden.

Kein Wunder übrigens, dass
sich unter diesen Vorzeichen
einige Länder gegen die Ausbil-
dungsplatzabgabe stellen müs-
sen: Vermutlich wären die
öffentlichen Arbeitgeber die

größten Zahler dieser Strafab-
gabe. Andererseits: Mit Sicher-
heit können auch die dafür
erforderlichen Beträge durch
zusätzlichen Stellenabbau wie-
der finanziert werden. Wer in
Zukunft die staatlichen Aufga-
ben erledigen soll, ist nach den
Erfahrungen in unserer Finanz-
verwaltung ohnehin nicht mehr
von Bedeutung.

Vor dem aktuellen Hintergrund
der Arbeitszeitdiskussion
bekommen alte gewerkschaft-
liche Ideale eine ganz neue
Bedeutung: Auch wenn die
Beamtinnen und Beamten per
Gesetz bereits deutlich benach-
teiligt wurden, dürfen sich die
Beschäftigten nicht in Status-
gruppen auseinander dividie-
ren lassen. 

Es kann nicht sein, dass wir auf-
grund des Arbeitszeitdiktates
der Arbeitgeber gegenüber den
Beamten nunmehr eine
Arbeitszeitverlängerung im
Tarifbereich als „gerecht“
bewerten. Gleichheit im
Unrecht gehört nicht zu den
rechtsstaatlichen und kollegia-
len Grundsätzen, mit denen wir
die Reste der Attraktivität der
Arbeitsplätze in der Finanzver-
waltung erhalten können.
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Besuch des Ortsverbandes
Emmendingen 
Im Rahmen seiner Berlinfahrt
besuchte der DSTG-Ortsver-
band Emmendingen auch die
DSTG-Bundesgeschäftsstelle in
Berlin. Bundesgeschäftsführer
Rafael Zender erläuterte Orga-
nisation und Arbeitsweise der
Bundesgeschäftsstelle sowie
die Arbeit als gewerkschaftli-
che Spitzenvertretung in Ber-
lin. Die aktuellen Entwicklun-
gen in der Steuergesetzge-
bung, des Dienstrechtes sowie
die Organisation der Finanz-
verwaltungen bildeten die
Grundlage für einen ausgiebi-
gen Meinungs- und Informati-
onsaustausch. Einig war man
sich nicht zuletzt darüber, dass

die von der  Politik angekün-
digte große Steuerreform in
naher Zukunft nicht realisiert
werde.
Neben einigen kulturellen 
Highlights war ein weiterer
Höhepunkt die Besichtigung
des Reichstagsgebäudes nebst
Plenarsaal sowie der Tagungs-
räume im Paul-Löbe-Haus. Der
Besuch der Landesvertretung
von Baden-Württemberg
sowie des Bundesministeriums
der Finanzen mit seinen
geschichtsträchtigen Räum-
lichkeiten rundeten das Bil-
dungsprogramm ab. Das Fazit
der Beteiligten: Berlin ist auf
jeden Fall eine Reise wert!

40 Stunden, 41 Stunden, 42 Stunden
– welches Bundesland bietet mehr?




